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1 ANLASS UND AUFGABENGESTELLUNG

Hessen Mobil-Straßen-undVerkehrsmanagementplanteine Felssichemng zwischen der K 682 und der 

L3274 (Stützelmühle) undführthierzu ein Planfeststellungsverfahrendurch.

Die Projektbeschreibung findetsich in Kapitel 4 dieses Artenschutzbeitrags.

Es sind die artenschutzrechtlichen Anforderungen abzuarbeiten, die sich aus den europäischen Richtlinien, 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, FFH-RL) und Richtlinie 2009/147/EG des 

europäischen Parlaments und des Rates (Vogelschutz-Richtlinie, VS-RL) sowie aus der nationaien 

Gesetzgebung (BNatSchG) ergeben. Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung v^rden im 

vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag dargelegt. Artenschutzrechtlich erforderliche Maßnahmen 

werden in den Landschaftspflegerischen Begleitplan integriert.

Die unmittelbar geltenden Verbotstatbestände des §44 BNatSchG dienen in Verbindung mit§45 BNatSchG 

der Umsetzung derFFH-und Vogelschutzrichtlinie in nationales Recht. Im Zuge eines nach § 15 BNatSchG 

zulässigen Eingriffs sind im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfling die unter diese Richtlinien fallenden 

Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-RL, wildlebende europäische Vogelarten und sonstige in einer 

Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG aufgeführte Verantwortungsarten) zu berücksichtigen.

Die ausschließlich national besonders oder streng geschützten Arten sind nicht Prüfgegenstand des 

artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, sondern sind im Rahmen der Eingrifferegelung Im LBP zu 

berücksichtigen.

2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN^

Gern äß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,

1, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder 

zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

2. wild lebende Tiere derstreng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fort- 

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine er

hebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 

einer Art verschlechtert.

1 HM 2017c
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3. Fortpfianzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oderzu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören,

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG definiert

Für nach § 15 Abs. 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach 

§17 Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen oder von einer Behördedurchgeführtwerden, gelten gemäß §44 Abs. 5 

BNatSchG die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt

• So sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die wild lebenden Tier- und Pflanzenarten 

des Anhangs IVder FFH-Richtlinie sowie für die die europäischen Vogelarten und sonstige in einer 

Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG aufgeführte Verantwortungsarten zu betrachten.

• Werden diese durch einen Eingriff oder ein Vorhaben betroffen, liegtein Verstoß gegen

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nichtvor, v\enn die Beeinträchtigung 

durch den Eingriff oder das Vorhaben das T ötungs- und Verletzungsrisiko für Exem plare der betroffe

nen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich 

anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden v\erden kann,

2. das Verbotdes Nachstellens und Fangens wild lebenderTiere und derEntnahme, Beschädigung 

oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ih

re Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor 

Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 

und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpfianzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu- 

sam menhang gerichtet ist, beeinträchtigt vrerden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind,

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, v\enn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Fortpfianzungs-und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang v\eiterhin 

erfüllt wird. Sov\eit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegtv\erden. 

Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV b der FFH-Richtlinie autgeführten Arten gilt 

dies entsprechend.

• Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im Rahmen der Eingriffs

regelung des § 15 BNatSchG zu behandeln.

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die zuständigen Behörden von den Verboten des § 44 BNatSchG im 

Einzelfall Ausnahmen zulassen

1. zur Abv\endung erheblicher land-, forst-,fischerei-, Wasser-oder sonstigererheblicher wirtschaftlicher 

Schäden,
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2. zum Schutz der der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenvvelt,

3. für Zv\ecke der Forschung. Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zv\ecken dienende 

Maßnahmen der Aufeuchtoder künstlichen Vermehrung,

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 

und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 

oder

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art.

Eine Ausnahmedarf nur zugelassen werden, v\enn zumutbare Alternativen nichtgegeben sind und sich der 

Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschiechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der FFH- 

Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Abs. 3 der FFH-Richtlinie und Artikel 9 der 

Vogelschutzrichtlinie sind zu beachten. Danach darf eine Ausnahme nur erteilt werden, wenn fiir die Art 

weiterhin ein günstiger Erhaltungszustand besteht.^ Ist das nicht der Fall, kann eine Ausnahme nur erteilt 

werden, wenn hinreichend nachgewiesen ist, dass die Ausnahme den ungünstigen Erhaltungszustand der 

Populationen einer Art nicht weiter verschlechtert und die Wiederherstellung eines günstigen 

Erhaltungszustandes der Populationen einer Art nicht behindern kann .3

DIE LANDSCHAFTSARCHITEKTEN.
Bittkau - Bartfelder + Ing. GbR

3 METHODIK DER ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG

Die Vorgehensweise richtet sich nach dem aktuellen „Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Hessen“ (Hessisches M inisterium für Umwelt 2011), wonach sich die folgenden vier Arbeitsschritte ergeben:

• Bestandserfassung und Relevanzprüfung,

• Konfliktanalyse,

• Maßnahmenplanung und ggf.

• Klärung der Ausnahmevoraussetzungen.

Diese Systematik wird durch eine vorgeschaltete Beschreibung des Projektes und seiner Wirkfaktoren 

ergänzt.

2 D. Kratsch in: Schumacher/Fischer-Hüfle, Bundesnaturschutzgesetz, 2.Aufiage,§45 RNn. 47.
3 EuGH, Urt. vom 14.06.2007, C-342/05 (Finnischer Wolf); BVerwG, Beschluss vom 17,04.2010, 9 B 5.10 
Rn. 8.
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3.1 Bestandserfassung und Relevanzprüfung
Zur Ermittlung der Vorkommen artenschutzrechtlich 

prüfungsrelevanter Arten im Planungsraum werden 

alle verfügbaren faunistischen und floristischen 

Gutachten, Kartierungen und weitere Datenquellen 

ausgewertet, die Rückschlüsse auf aktuelle 

Artvorkommen zulassen. Als Untersuchungsraum des 

artenschutzrechtlichen Fachbeitrags ist dabei die 

Gesamtheit aller artspezifischen Wirkräume des 

Vorhabens anzusehen.

Da bisher keine Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 

BNatSchG zu weiteren Verantwcrtungsarten erlassen 

wurde, sind die prüfungsrelevanten Arten die 

wildlebenden europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 

der VS-RL und die Arten des Anhangs IV der FFH-RL.

In Hessen kom men Arten des Anhangs IV der FFH-RL 

in folgenden Artengruppen vor: Farn- und 

Blütenpflanzen, Säugetiere inkl. Fledermäuse, Fische 

und Rundmäuler, Reptilien, Amphibien, Käfer, Libellen, Abbiidungi:

Schmetterlinge und Weichtiere (Hessen-forst FENA 

2014). Das zu betrachtende Artenspektrum der in

Hessen wildlebenden europäischen Vogelarten wurde aktuell von der Vogelschutzwarte zusammengestellt 

(Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen Rheinland Pfalz und das Saarland 2014).

Nachdem die Gesamtheit der nach §44 BNatSchG zu betrachtenden geschützten Arten mitnachgewiesenen 

oder als sehr wahrscheinlich anzunehmenden Vorkommen im Untersuchungsraum des artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrags ermittelt wurde, werden im nächsten Schritt der Relevanzprütling Arten nach drei Kriterien 

ausgeschieden:

• Arten, deren natürliches Verbreitungsgebiet nicht im Bereich desgeplanten Vorhabens und seiner Umge

bung liegt (Zufallstunde, Irrgäste),

• Arten, diezwar Vorkommen im Gesamtuntersuchungsgebiet haben, jedoch nichtim artspezifischen Wirk

raum verkommen und

• Arten, diezwar im generellen artspeziflschen Wirkraum verkommen, die jedoch gegenüber den Wirkungen 

des konkreten Vorhabens unempfindlich sind.

Methode der Ermittlung 
prüfungsrelevanten Arten 
Artenschutzfachbeitrag (HM 2017c)

der
im
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Die verbleibenden Arten vverden der artspezifischen Konfliktanalyse unterzogen.

3.2 Konfliktanalyse
In der Konfliktanalyse wird artbezogen geprüft, ob für die ausgewählten prüfungsrelevanten Arten die 

Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG (vgl. Kapitel 2) einfreten, Grundlage hierfür istdie Überlagerung der 

anlage-, bau- und betriebsbedingten Wirkungen des Vorhabens mit den Vorkommen der hinsichtlich ihrer 

Empfindlichkeit beurteilten Artvorkommen sowie deren Fortpfianzungs-und Ruhestätten.

Die Darstellung der artspezifischen Grundlagen und die eigentliche Prüfling erfolgt für alle FFH-Anhang IV- 

Arten sowie für solche europäischen Vogelarten mit ungünstig-unzureichendem oder ungünstig-schlechtem 

Erhaltungszustand In Hessen Artfür Art im „Musterbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung" gemäß den 

Vorgaben im Anhang 1 des „Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfling in Hessen“ (Hessisches 

M INISTERIUM FÜR UMWELT 2011, je\Aeils aktualisierte Fassung).

Für die europäischen Vogelarten mit einem günstigen oder nicht bev\erteten Erhaltungszustand in Hessen. 

wird die vereinfachte tabellarische Prüfung durchgeführt. Als Vorlage wird die im Anhang 2 des „Leitfadens fü r 

die artenschulzrechtliche Prüfling in Hessen“ (Hessisches Ministerium für Umwelt 2011) dargestellte 

„Mustertabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten“ verv\endet. Für Vogelarten, die 

in einem günstigen Erhaltungszustand sind, aber in großer Anzahl von Individuen oder Brutpaaren von den 

Wirkungen des Vorhabens betroffen vrerden, wird ebenfalls die Art-für-Art-Prüfung unter Verviendung des 

M usterbogens für die artenschutzrechtliche Prüfling durchgeführt.

DIE LANDSCHAFTSARCHITEKTEN.
Bittkau - Bartfelder + Ing. GbR

e
3.3 Maßnahmenplanung

Maßnahmen, die zur Vermeidung der Auslösung von Verbotstatbeständen geeignet und erforderlich sind, 

v\erden artbezogen konzipiert und kurzhinsichtlich Art, Umfang, Zeitpunkt, Dauersowie der Anforderungen an 

Lage und Standort beschrieben. Hierbei wird berücksichtigt, dass Maßnahmen auch multifunktional mehreren 

Arten zugutekommen können. Eine detaillierte Darstellung dieser Aspekte erfolgt in den Maßnahmen blättern 

des LBP. Dies gilt sowchl für

• projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, wie auch für

• vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, die auf den Erhaltder ökologischen Funktion der Fortpflanzungs

oder Ruhestätten der betroffenen Individuen abzielen (CEF-Maßnahmen), sowie für

• Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Störungen, die auf den Erhaltungszustand der lokalen Population

abzielen.

Im Falle eines Ausnahmeverfahrens giltselbiges für

• Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes der übergeordneten Populationen (FCS-Maßnahmen).
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Weitere Maßnahmen des LBP, die artenschutzrechtlich nicht erforderlich sind, um die Auslösung von 

Verbotstatbeständen zu verhindern, jedoch zusätzlich positiv auf die jevveilige Art wirken, vterden als 

"ergänzendfunktional geeignete Maßnahmen des LBP" aufgeführt.

3.4 Klärung der Ausnahmevoraussetzung

Falls Verbotstatbestände für eine oder mehrereArten einfreten, kann nach §45 Abs. 7 BNatSchG die nach 

Landesrecht zuständige Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege (in Hessen die Obere 

Naturschutzbehörde beim jevieiligen Regierungspräsidium) von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere 

Ausnahmen zulassen.

Folgende Ausnahmevoraussetzungen sind dabei im vorliegenden Artenschutzbeitragzu klären (vgl. Kapitel 2: 

Rechtliche Grundlagen):

• Die zwingenden Gründe des öffentlichen Interesses werden im technischen Erläuterungsberichtdargelegt. 

Das Überwiegen dieser zwingenden Gründe wird im Kapitel 8 des Artenschutzbeitrages dargestellt.

• Die zumutbaren Alternativen werden im technischen Erläuterungsbericht beschrieben. Im ASBv\erden 

diese Alternativen in Kapitel 8 artenschutzfachlich bevrertet.

• Im artenschutzrechtlichen Fxhbeitrag wird auch be\Aßrtet, ob sich der Erhaltungszustand der Populationen 

einer Art verschlechtert, bzw. dass die Populationen der betroffenen Artin ihrem natürlichen Verbreitungs

gebiettrotz der Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigungen in einem günstigen Erhaltungszustand ver- 

v\eilen (Art. 16Abs.1 FFH-RL). Bei Arten die im ungünstigen Erhaltungszustand ist zu bev\ertet, ob keine 

weitere Verschlechterung eintritt und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht be

hindert wird (BVerwG, Beschluss vom 17.4.2010, AZ.: 9 B 5/10, Rdnr.8 und 9).

4 PROJEKTBESCHREIBUNG UND PROJEKTBEDINGTE WIRKUNGEN

Steinschläge und Felsabgänge stellen im straßennahen Bereich eine Gefahr für den Straßenverkehr dar. 

Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement AST Wiesbaden ist darum bemüht, die Verkehrssicherheit 

mit entsprechenden Sicherungsmaßnahmen entlang diverser Straßen dauerhaftzu gewährleisten. Durch 

entsprechende technische Installationen soll auch an der B 54 zwischen den Netzknoten 5814 028 u nd 5814 

050 von ca. Str.-km 0+219 bis ca. 0+405 östlich von Burg Hohenstein im Rheingau-Taunus-Kreis die 

Verkehrssicherheit gewährleistet Verden.

DIE LANDSCHAFTSARCHITEKTEN.
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Abbildung 2: Lage der Felssicherungsmaßnahme östlich von Burg Hohenstein bei der Stützeimühle
(ESRI O.J., bearbeitet)

Die von der Sichemngsmaßnahme betroffenen Flächen sind im Wesentlichen als Felsanschnitte, die beim 

Bau der Straße entstanden sind, zu beschreiben. Der zu beplanende Abschnitt befindetsich berghangseitig 

direkt entlang der B 54 zwischen Adolfeeck und Burg Hohenstein. Die einzelnen Felsanschnitte bzw. 

Felsböschungen sind je nach Abschnittund Exposition, mal mehr und mal weniger mitVegetation bewachsen. 

Der Abstand der Böschung zum Fahrbahnrand variiert nur gering und liegt bei ca. 1 bis 4 m. Bei den 

Felsvorkommen handelt es sich um steile oftmals als Fels-Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL 

ausgeprägte Vegetationsbereiche.

Der mit Hessen Mobil vereinbarte Untersuchungsraum zur Erfassung der floristischen und faunistischen 

Bestandssituation umfassteine Flächenbreite von ca. 20 m straßenparallel entlang der B 54. Der tatsächliche 

Eingriffsraum variiert jedoch straßenparallel von der Straßenkante, je nach geplanter Maßnahme nur zwischen 

1 m und 10 m. Insgesamt sind auf einer Länge von ca. 186 m Eingriffe in die Hangbereiche bzw. in die 

Böschungsbereiche zwischen den Netzknotenpunkten 5814 028 und 5814 050 geplant. Oberhalb der 

Hangkante schließtsich größtenteils Eichen-Hainbuchenwald an.

Das Vorhaben befindet sich innerhalb des nach Naturschutzrecht ausgewiesenen Natura 2000-Gebietes 

,Aartalhänge zwischen Burg Hohenstein und Lindschied (5814-303)“ und liegtauch komplettim seit 1968 

existierenden Naturpark „Rhein-Taunus“.
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Tabelle 1: Lage der einzelnen beplanten Felsabschnitte m't den dort vorgesehenen Felssicherungsmaßnahmen

Von Str.-km bis Str.-km Maßnahmen

0+380-0+240 Steinschlagbarriere (Höhe 3 m)

0+380-0+345 Aufliegendes Schutznetz

0+283-0+273 Aufliegendes Schutznelz

0+260-0+240 Aufliegendes Schulznetz

0+240-0+230 2 Auffangschürzen (Höhe Im)

0+230-0+220 Steinschlagbarriere (Höhe 3 m)

0+380-0+240 Steinschlagbarriere (Höhe 3 m)

Die aktuelle Ausführungsplanung sieht insgesamt drei unterschiedliche Sicherungsmaßnahmen für die 

Hangbereiche vor. Das aufliegende Schulznetz wird mit Hilfe von Felsnägeln am Felsen fixiert. Die hier 

anstehenden und im Folgenden zu beurteilenden technischen Sicherungsmaßnahmen sehen das Aufstellen 

von Fangzäunen sowie die Installation von Felssicherungsnetzen vor. Vorgesehen sind derzeit auf einer 

Länge von ca. 150 m Steinschlagbarrieren (ca. 3 m hohe Fangzäune, sh. Regelprofll) und aufeiner Länge von 

ca. 65 m aufliegende Felsnetze. Im Bereich der Stützeimühle werden aufeiner Länge von ca. 10 m z\Aei 

Auffangschürzen (ca. 1 m hoch) errichtet.

Tabelle 2: Übersicht der Wirkfaktoren und Wirkzonen des Vorhabens

Wirkfaktor Potenzielle Wirkzone/Wirkungsintensität

Anlagebedingt

Anlagebedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die durch den Baukörper der Straßentrasse und alle damit verbundenen 
baulichen Einrichtungen verursacht werden und daher als dauerhaft und nachhaltig elnzustufen sind:
Flächenverluste durch technische 
Installationen

Vollständiger und dauerhafter Verlust von Fortptlanzungs- oder Ruhestätten geschützter 
Tierarten oder von Standorten geschützter Ptlanzenarten, vollständiger und dauerhafter 
Verlust von Habitaten geschützter Tierarten mit essenzieller Bedeutung für die Funkfon von 
Forlpfanzungs- oder Ruhestätten (§44 Abs. 1 Nr. 3 BNaßchG).

Baubedingt

Baubedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die während der Bauphase (vorübergehend) aufireten und in der Regel nur 
von kurz-bis mittelfristiger Dauer sind:

Lärm, Erschütterungen, Licht Sil
houettenwirkung durch Baubetrieb

Temporäre, nicht erhebliche Störung der lokalen Populafon geschützter Tierarten (§ 44
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).

Betriebsbedingt

Betriebsbedingte Auswirkungen sind Beeinträchigungen, die durch den Straßenverkehr in Abhängigkeit von der Verkehrsmenge 
hervorgerufen werden und daher als dauerhaft und nachhalfg einzustufen sind:

Unterhaltung und Pfege der Felssi- 
cherungselnrichtungen

Temporäre, nicht erhebliche Störung der lokalen Populafon geschützter Tierarten (§44
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).
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5 BESTANDSERFASSUNG

5.1 Planungsraumanalyse und Datenquellen

Als Grundlage des ASB dientdas Fachgutachten zur Flora, Vegetation und Fauna:

DLA Die Landschaftsarchitekten (2016): Felssichemngsmaßnahme „B 54 Felssicherung zwischen der K 682 
und der L3274 (Stützeimühle). Gutachten zur Flora (geschützte Pflanzen Insbes. Farne, Moose, 
Flechten), Vegetation (FFH-Lebensraumtypen, geschützte Biotoptypen) und Fauna (Fledermäuse, 
Wildkatze). Stand November2016

Hierbei wurden folgende Arten bzw. Artengruppen untersucht: Avifauna, Fledermäuse, Wildkatze, Haselmaus 

und Reptilien.

Die Erhebungen zum Vorkommen von geschützten Pflanzen -einschließlich Farne, Moose und Flechten-im 

geplanten Eingriffsbereich erfolgten im August, September und Oktober 2016.

Die kartierten Felsbereiche und straßennahen Bäume mit Stammaushöhlungen wurden auf Eignung als 

Versteck für Brutvögel und für Fledermäuse hin überprüft. Zudem erfolgte eine natis-Abfrage. Stollen mit 

Eingängen existieren im inspizierten Sfraßenabschnittnicht.

Mit der Ausv\ertung der erfassten Daten können Aussagen über die im Gebiet vorkommenden sowie der 

artenschutzrechtlich relevanten Arten gemacht v\erden.

5.2 Übersicht der prüfungsrelevanten Arten und Relevanzprüfung

Auf der Basis der durchgeführten und oben genannten Geländeerhebungen ist festzustellen, dass ein 

artenschutzrechtlich zu bev\ertendes Risiko der Verletzung oder Tötung europarechtlich geschützter Arten 

nach BNatSchG, also Anhang IV Arten der FFH-RL oder Anhang I Arten der VS-RL, beider Felsberäumung 

nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Die bei der Erhebung festgestellten Tierarten v\erden hier kurz 

genanntund deren Betroffen heit sowie eventuelle Verbotstatbestände in einer Art-für-Art Prüfung (Anhang 1) 

überprüft.

Die Artenauswahl erfolgt hinsichtlich der vorkommenden Arten in dem von der Baumaßnahme betroffenen 

Wirkraum, die aufgrund ihrer spezifischen Empfindlichkeiten gegenüber den Projektwirkungen der technischen 

Maßnahmen beeinträchtigt vrerden können. Alle anderen Arten bzw. Artengruppen können aus der 

Betrachtung ausscheiden, v«nn

• kein natürliches Verbreitungsgebiet im Bereich um dasgeplante Vorhaben,

• kein Vorkommen im Wirkbereich des Vorhabens und

• keine Empfindlichkeitgegenüberdenvorhabensspeziffschen Wirkfaktoren

PROJEKT: B 54 - FELSSICHERUIIG ZWISCHEN DER l{ 682 UND DER L 3274 {SIÜTZELMUHLE)
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vorhanden sind. Maßgeblich sind Nachvreise bis zu einem Ein-Kilometer-Radius (vgl. Gutachten zu Flora und 

Fauna Tabelle2).

Die folgende Aufstellung trifft Aussagen überdas tatsächliche wie potenzielle Vorkommen prüfungsrelevanter 

Arten.

DIE LANDSCHAFTSARCHITEKTEN.
Bittkau - Bartfelder + Ing. GbR

Farn-und Aus der Bestandsaufnahme geht hervor, dass keine Arten des Anhangs IV der FFH-RL im 

pflanzen Wirkraum verkommen und von der Sichemngsmaßnahme betroffen sind.

Säugetiere Die Ausv\ertung der natis-Artendaten ergab einen Fundpunkt der Zv\ergfiedermaus und einen 

Fundpunktdes Großen Abendseglers unweit des Untersuchungsgebietes. Außerhalb der Zugzeit 

ist der Große Abendsegler ein „typischer Baumbewohner“ und bevorzugt verlassene 

Spechthöhlen zur Quartiernutzung. Zur Überwinterung nutzt die Art neben dickwandigen 

Baumhöhlen auch Felsspalten. Die Zvrergfiedermaus bevorzugthingegen Spaltenquartiere in/an 

Gebäuden insbesondere während der Wochenstubenzeit und nutztquartierbietende Strukturen in 

Bäumen seltener. Eine Überwinterung der Art in Felsspalten oder Höhlen ist möglich. Die 

Ausv\ertung der natis-Artenschutz-Daten ergab eine Vielzahl an Fundpunkten im Hohen Taunus 

und im östlichen Hintertaunus.

Der nach der natis-Artendatenbank nächstgelegene Fundpunkt der Wildkatze liegt unv\eit des 

Untersuchungsgebiets. Die Begehung des Untersuchungsgebietes ergab keine potenziellen 

Tagesunterschlüpfe oder Versteckmöglichkeiten für die Wildkatze, wie z.B. ausreichend große 

Baum- und Felshöhlen, Dachs-ZFuchsbaue, Wurzelhöhlen, Totholz, Hochsitze oder Bunker. 

Dennoch ist anzunehmen, dassdas Untersuchungsgebiet als Wanderkorridor durch die Wildkatze 

genutzt wird.

Unter den Kleinsäugern ist ein Vorkommen der Haselmaus möglich, da im Hangbereich 

angrenzend an die B54 vereinzelt Habitatstrukturen vorhanden sind, die Potenzial zur Nutzung 

haben. Trotz intensiver Untersuchung ergaben sich jedoch keine Nachv\eise von Haselmäusen.

Amphibien Aufgrund der beplanten Landschaffsstruktur kann ein Vorkommen von (Besondersgeschützten) 

Amphibienarten ausgeschlossen v«rden. Weiterhin wurden keine artenschutzrelevantenReptilien
Reptilienarten angetroffen. Die natis-Abfrage ergab einen Fundpunkt der Schlingnatter. Die im 

Rahmen der Hang- und Felssicherung beeinträchtigten Bereiche sind größtenteils eher 

ungeeignete Schlingnatterhabitate. So fehlen insbesondere offene, sich guterwärmende Flächen. 

Die natis-Fundpunkte der Äskulapnatter auf der B 54 v\erden nicht weiterverfolgt, da diese 

vermutlich aufTotllinde (Herausfallen der Äskulapnatter aus Fahrzeugnische) zurückzuführen 

sind.

PROJEKT: B 54- FELSSICHERUNG ZWISCHEN OER K 682 UNO DER L 3274 (STÜTZELMÜHEE)-
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Schmetter
-linge

Käfer Für Hessen sind bisher nur zv\ei artenschulzrechtiich geschützte Käfer, der Eremit bzw.

Juchtenkäfer (Osmodermaerem/fa) und der Heldbock (Cerambyxcerdo), bestimmt. Für beide 

Arten sind im Bereich der Felssicherungsmaßnahmen derzeitkeine geeigneten Lebensräume, vor 

allem totholzreiche Altholzbestände, vorhanden. Weitergehende Prüfschritte sind somit nicht 

erforderlich.

Libellen In den Bereichen der Felssicherungsmaßnahmen gibt es keine Hinweise auf ein Vorkommen der 

drei europäisch geschützten Libellenarten, da derzeit auch keine Lebensräume für diese 

Artengruppe vorhanden sind. Weitere artenschutzrechtliche Prüfechritte für die Artgruppe der 

Libellen können daherentfallen.

Für den Dunklen-Wiesenknopf-Ameisenbläuling liegen mehrere natis-Fundpunkte innerhalb der 

Feuchtwiesenbrache im Aartal vor. Diese Fläche liegt westlich der B54 mit anschließendem 

Untersuchungsgebiet Eine Nutzung des Untersuchungsgebietes bzw. eine Beeinträchtigung der 

Art durch die geplanten Hang- und Felssicherungsmaßnahmen sind jedoch unwahrscheinlich, 

insbesondere aufgrund der engen Beziehung des Schmetterlings zum Großen Wiesenknopf, 

einer Artv\echselfeuchter Nasswiesen.

Weichtiere Nach Anhang IVder FFH-RL sind für Hessen nur wassergebundene lebende Weichtiere gelistet, 

für die Felshabitate als Lebensraum ungeeignet sind. Daher wird diese Artengruppe bei der 

Konfliktanalyse nicht\Aeiter betrachtet

Vögel Es wurden zv\ei Nischen im Fels kartiert die potenzielle Vogelnistplätze für z.B. die Dohle 

darstellen. Hinweise auf eine aktuelle oder vergangene Nutzung dieser Nische als Nistplatz 

wurden aktuell keine gefunden, aber da jahreszeitlich bedingtkeine dezidierte Brutvogelerfassung 

durchgeführt werden konnte, kann die Nutzung als Nistplatz nichtausgeschlossen werden.

Daher wird diese Artengruppe, in Gestalt der Dohle, bei der folgenden Konfliktanalyse näher 

betrachtet

DIE LANDSCHAFTSARCHITEKTEN.
Bittkau - Bartfelder + Ing. GbR
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Tabelle 3:

DIE LANDSCHAFTSARCHITEKTEN.
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Übersicht der FFH-Anhang IV-Arten und der europäischen Vogeiarten und Relevanzprüfung im 
Untersuchungsraum

Deutscher Artname Wiss. Artname EHZ HE Status Krit. Relev. Prüf.

Fledermäuse

Fransenfledermaus Myotis (Myotis) natiereri günstig AV kWi nein -

Großer Abendsegler Nyctalus noctula unzureichend AV - ja PB
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus günstig AV - ja PB
Großsäuger
Wildkatze Felis sih/estris unzureichend AV - ja PB
Kleinsäuger
Haselmaus Muscardinus avellanarius unzureichend AV kWi nein -

Reptilien
Schlingnatter Coronella austriaca unzureichend AV kWi nein -

Äskulapnatter Zamenis lonqissimus; unzureichend AV kWi nein -

Tagfalter
Dunkler Wiesenknopf-
Amelsenbläuling Maculinea nausithous unzureichend AV kEm.kWi nein -

Vögel
Dohle Coloeus monedula unzureichend BV - ja PB
EHZ HE: Erhaltungszustanci in Hessen
Status: Status cte Vexkommens im Planungsraum. Bei Vögeln: B = Bart, BV = Brutverdacht BZ= Brutzälbeobachtung, NG = Natirungsgast DZ =

Durchzügler; bei übrigen Arten: NV = nachgewiesenes Vorkommen, AV = sehr wahrscheinlich anzunehmendes Vorkommen;
Krit (Kriterium): knV = kän natürliches Verbrätungsgebiet kEm = keine Empfindlichkät kWi = kein Vorkommen im Wirkraum (Mehrfechnennun-

gen der Ausschlusskriterien sind möglich.)
Relev. (Relevanz): ja = Art wird geprüft, nein = Prütung ist nicht eribrderlich
Prüf.: PB = Prüfung erfolgt im detaillierten Prüfbogen (siehe Anhang 2), Tab = Prülung erfolgt in Tabelle häufiger Vogelarten

C

6 KONFLIKTANALYSE

6.1 Durchführung der Art-für-Art-Prüfung

Zur Durchführung der Art-für-Art-Prüfung v\erden die Wirkungen des Vorhabens (vgl. Kapitel 4) mit den 

Vorkommen prüfüngsrelevanter Arten (vgl. Kapitel 5) überlagert. Es wird daraufhin geprüft, ob 

Verbotstatbestände eintreten können, ob diese durch Maßnahmen vermieden bzw. minimiert werden können, 

und Vielehe vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen oder Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Störungen 

zu ergreifen sind.

Für alle in Tabelle 3 unter Relevanz mit „ja“ bezeichneten FFH-Anhang IV-Arten und Vogelarten in einem 

ungünstig-unzureichenden oder ungünstig-schlechten Erhaltungszustand in Hessen wird der detaillierte 

„M usterbogen für die artenschutzrechfliche Prüfung“ angewendet (vgl. Anhang 1).

Dies betrifft die folgenden vier Arten:

• Dohle

• Großer Abendsegler, Zviergfiedermaus

• Wildkatze
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6.2 Ergebnis der Konfliktanalyse

In Tabeile 4 wird das Resultat der artwelsen Prüfling der Verbote des § 44 Abs. 11. V. m. Abs. 5 BNatSchG für 

alle prüfungsrelevanten Arten zusammenfassend dargestellt. Ziel Ist es kenntlich zu machen, welche 

Maßnahmen artenschutzrechfch erforderlich sind, um das Eintreten eines Verbotstatbestandes zu 

verhindern, oder um beim Eintreten eines Verbotstatbestandes die Ausnahmevoraussetzung(en)zu erfüllen.

DIE LANDSCHAFTSARCHITEKTEN.
Bittkau - Bartfelder + Ing. GbR

Tabelle 4; Resultat der artweisen Prüfung der Verbote des § 44 BNatSchG

Deutscher Artname Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Vermeidung CEF Aus
nahme FCS

Fledermäuse
Großer Abendsegler - - - + - - -

Zwergfledermaus - - - + - - -

Sonstige Säugetiere
Wildkatze - - - - - - -

Vögel
Dohle - - - +

- - -

Nr.1, Nr. 2, Nr. 3; 

Vermeidung:

CEF:
FCS:

Ergebnis der Prüfung der Verbote Nr. 1 bis Nr. 3 des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:
- = keine Verbolsauslösung, += Verbolsauslösung (orange hinterlegt.
- = Vermädungsmaßnahmen sind nicht erforderlich, B = Vermeidungsmaßnahmen umfessen eine Bauzeitenregelung (zumeist die 
winteriiche Baufeldfreimachung), += weitere Vermeidungsmaßnahmen sind erforderiich, ++lokalpopulationsstützende 
Maßnahmen zur Vermädung der erheblichen Störung sind erforderlich
+/-= vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (blau hinterlegt) sind bzw. sind nicht erforderiich.
+/-= im Rahmen des Ausnahmeverfehrens sind populationsstützende Maßnahmen erforderlich (Mau hinterlegt) bzw. sind nicht 
erforderiich.

Im Folgenden werden die viesentllchen Resultate der artenschutzrechtllchen Prüfung benannt.

a) Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere

Durch die bauzeitige Kontrolle von Felsspalten und Baumhöhlen (Vermeidungsmaßnahme 9) wird bei 

potenziell betroffenen Vogel- und Fledermausarten bewirkt, dass keine Individuen in aktuell besetzten 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten verletzt oder getötet vierden.

Insofern kann prognostiziertvierden, dass durch das Vorhaben aufgrund der Vermeidungsmaßnahmen 

nicht gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verstoßen wird.

b) Störung

Weil potenzielle Störungen des Großen Abendseglers und der Zwergfledermaus nicht erheblich sind (und 

sich der Erhaltungszustand der lokalen Population der Arten aufgrund von Störungen potenziell 

vorkommender Individuen nicht verschlechtern würde), wird durch das Vorhaben nichtgegendie Verbote 

des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verstoßen.

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten

PROJEKT; ß 54-FELSSICHERUNG ZWISCHEN OER K 682 UND DER L 3274 (STÜIZELMÜHLE)
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Bei dem Großen Abendsegler und der Zv\ergfledermaus wird durch Ausbringen von künstlichen 

Fledermausquartieren der Verbotstatbestand des §44Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. §44 Abs. 5 BNatSchG 

vermieden.

Da durch das Vorhaben gegen keinesder Verbote des §44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird, stehen einer

Zulassung des Vorhabens keine artenschutzrechtlichen Belange entgegen. Die Durchführung eines

Ausnahmeverfahrens inklusiveder Klärung der dafür nötigen Voraussetzungen kann entfallen.

7 MAßNAHMENPLANUNG

ln Tab. 4 wurde für mehrere Arten die Notv\endigkeit von Vermeidungsmaßnahmen aufgezeigt, welche

nachfolgend in Tabelle 5 konkretisiert werden. Die Anforderungen an die einzelnen Maßnahmen sind aus den

Prüfbögen abgeleitet worden. Die vollständige Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen ist den

Maßnahmenblättern des LBP zu entnehmen.

Vermeidungsmaßnahmen sind:

• Projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, wie z. B. Schutz- und Leiteinrichtungen, Querungshilfen sowie 

Vergrämung und Umsiedlung, die auf den Schutz vor Verletzung und Tötung abzielen (Vas),

• Projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, die auf die Schonung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

oder auf den Schutz vor Störungen abzielen und zwingend erforderlich sind, um den Eintritt des 

Verbotstatbestandes zu verhindern (Vas),

• Projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, die die Schonung der Fortpflanzungs-oder Ruhestätten oder 

den Schutz vor Störungen erreichen, aber eine LBP-Maßnahme darstellen, da diese aus Gründen des 

nationalen Artenschutzes aufder Ebene der Eingrifferegelung durchgeführt werden (V),

• Maßnahmen zurVermeidung erheblicher Störungen, die aufdie Vermeidung einer Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes einer lokalen Population abzielen (Vas).

Nachstehend sind die maßgeblichen Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz planungsrelevanter Arten bzw.

Individuen aufgeführt.

DIE LANDSCHAFTSARCHITEKTEN.
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Tabelle 5: Übersicht der Vermeidungsmaßnahmen für den Besonderen Artenschutz

Nr. Maßnahme Beschreibung

V9 Visuelle Inspektion über- 
pianter Felsspaiten

Vermeiden einer Verletzung und Tötung von gesetzlich geschützten Tierarten.

Vorwegkontrolle und Inspektion der Felsspalten direkt vor der Baudurchführung und 
ggf Umsiedlung. Schonende Beräumung im Bereich der Spalten.
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V10
Ausbringen von 4 künsl- 
chen Fledermäusequartie
ren

Für die 2 aktuell möglicherweise durch die Maßnahme beeinträchtigten potenziellen 
Fledermausquartiere in den Felsbereichen sind vor Beginn der Fels- und Hangsiche
rungsmaßnahme 4 Fledermauskästen im verbleibenden Baumbestand aufeuhängen.

(Die Anzahl der aufeuhängenden Fledermauskästen entspricht der doppelten Anzahl 
der natürlicherweise vorhandenen Felsspalten, die eine Eignung als Fledermaus
quarter besitzen. Fledermauskästen werden generell mit einer geringeren Wahr
scheinlichkeit von Fledermäusen angenommen als natürliche quarterbietende Sfruk- 
turen.)

V11 Ausbringen von 4 Dohlen
kästen

Für die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen potenziellen Nistplätze tur Dohlen 
in zwei Felsnischen, sind im umgebenden Baumbestand vier Nistkästen tür Dohlen 
anzubringen. Höhe, Ausrichtung und Positon ist mit der ökologischen Baubegleitung 
abzustmmen.

Die Durchführung ist zwingend vor Beginn der Vogelbrutzeit noch im Winter (zu 
empfehlen im Dezember / Januar) erforderlich.

(Die Anzahl der aufeuhängenden Dohlenkästen entspricht der doppelten Anzahl der 
natürlicherweise vorhandenen Felsnischen, die eine Eignung als Brutplatz tür die 
Dohlen besitzen. Darüber hinaus sind die in ihrem Bestand stark bedrohten Dohlen 
Koloniebrüter, sodass grundsätzlich mehrere Nisthöhlen anzubringen sind.)

V12 Verschluss von Felsnischen
Zum Schutz von auf Nistplatzsuche befindlicher Dohlen, sind dohlengeeignete Fels
nischen im Winterhalbjahr vor der Baudurchführung vogel- (und tiedermaus-) sicher 
zu verschließen.

8 KLÄRUNG DER AUSNAHMEVORAUSSETZUNG

Da durch das Vorhaben gegen keines der Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird, kann die 

Durchführung eines Ausnahmeverfahrens inklusiveder Klärung derdafür nötigen Voraussetzungen entfallen.

9 FAZIT

Im Zusammenhang mit der geplanten und oben beschriebenen Felssicherungsmaßnahme werden keine 

Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1-4 BNatSchG, nicht zuletzt durch die Festsetzung von vier 

Vermeidungsmaßnahmen, ausgelöst. Die Prüfung des geplanten Vorhabens ergab daher, dass unter 

Berücksichtigung der benannten Maßnahmen einer Zulassung des Vorhabens keine artenschutzrechtlichen 

Belange entgegenstehen.
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Dohle

Allgemeine Angaben zur Art

1. Durch das Vorhaben betroffene Art

Dohle (Coloeus monedula)

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen

□ FFH-RL-Anh. IV-Art

^ Europäische Vogelart

•k

*
RL Deutschland

RL Hessen

3. Erhaltungszustand

Bewertung nach Ampel-Schema: unbekannt günstig ungünstig ungünstig
unzureichend schlecht

GRÜN GELB ROT
EU □ □ □ □

Deutschland: kontinentale Region □ , □ □ □

Hessen □ □ □

4. Charakterisierung der betroffenen Art

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaitensweisen

Als Höhlenbrüter nisten sie besonders gern in Gebäudenischen und Mauerlöchern, Kirchtürmen, Dachstühlen und 
Schornsteinen. In Städten und Dörfern leben zahlenmäßig die meisten der Vögel. Dohlen nutzen auch passende 
Baumhöhlen wobei sie vor allem auf die Höhlen von Schwarzspechten angewiesen sind. Gelegentlich wählen sie 
auch Alleebäume oder alte Bäume in Parks als Kinderstube. Andere wiederum brüten in den Felswänden von 
Steinbrüchen. In Ausnahmefällen beziehen Dohlen auch alte Krähen- oder Elsternnester.

Dohlen sind Allesfresser, wobei der Schwerpunkt des Nahrungsspektrums auf Samen und Insekten liegt. Daneben 
fressen sie auch kleine Wirbeltiere, Schnecken, Vogeleier, Aas und in Siedlungen auch menschliche Abfälle.

Wenn ausreichend Nistplätze vorhanden sind, bildet sie Brutkolonien, in denen oft zweistellige Zahlen von 
Brutpaaren dicht nebeneinander brüten und einander tolerieren. Sie bilden monogame und in der Regel 
lebenslange Brutgemeinschaften. Die Eiablage findet von April bis Mai statt. Das Gelege besteht aus zwei bis acht, 
in der Regel zwischen vier und sechs bläulichen Eiern, die dunkel gesprenkelt sind. Die mittlere Gelegegröße liegt 
im gesamten Verbreitungsgebiet stets bei etwa fünf Eiern. Das Weibchen bebrütet sie 16-20 Tage, während der es 
vom Männchen gefüttert wird. Die Nestlinge werden nach 28-41 Tagen flügge, die Dauer hängt unter anderem vom 
Nahrungsangebot und der Größe des Geleges ab. Nach dem Ausfliegen sind die jungen Dohlen noch etwa fünf 
Wochen lang von den Eltern abhängig.

4.2 Verbreitung

Ausgenommen in Island und im Norden Skandinaviens und Russlands ist sie in ganz Europa heimisch. Ihr 
Brutgebiet beginnt schon in Marokko und Tunesien. Im Osten endet ihr Verbreitungsgebiet in Zentralasien und der 
Mongolei. In Deutschland fühlt sich die Dohle vor allem in tieferen Lagen wohl. Die höchsten Brutplätze liegen in 
900 bis 1000 Metern auf der Schwäbischen Alb, im Schwarzwald und im Allgäu. Ein Großteil der heimischen 
Dohlen sind Standvogel. Auch Artgenossen aus Nord- und Osteuropa halten sich im Winter bei uns auf. Einige, 
übenwiegend Jungvögel, ziehen es jedoch vor die kalte Jahreszeit am Mittelmeer zu verbringen und fliegen bis nach 
Südfrankreich. In Hessen liegt der Brutbestand bei 2.500 bis 3.000 Brutpaaren.
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Dohle

c

links: htlDs://www.nabu,de/news/2012/15313.htinl. 
rechts htlDs://de.wikiciedia.ora/wiki/Dohle 
(Abruf März 2017

Vorhabensbezogene Angaben

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum

r~l nachgewiesen sehr wahrscheinlich anzunehmen

Insgesamt sind zwei Felsspalten nachgewiesen worden, die einen potenziellen Vogelnistplatz für z.B. die Dohle 
darstellen.

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG

6.1 Entnahme, Beschädigung,Zerstörung von Fortpflanzungs
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt.) K ja EU nein

Es geht eine Felsspalte verloren, die einen potenziellen Vogelnistplatz für zB. die Dohle darstellt.

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? ja Q nein

Das Ausbringen von Dohlenkästen soll der Verarmung der Strukturvielfalt entgegenwirken und das Umfeld 
aufwerten (VII).

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen
(CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) ^ ja □ nein

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgemgene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)
gewährleistet werden? ö ja ö nein

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, 
Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten" tritt ein. □ ja nein

Pbojekt: B 51 - Felssicherung zwischen der K 682 und der L 3274 (Stützeucühie)
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Dohle

r

6.2

a)

Fang, Verletzung, Tötung wild lebenderTiere 
(§ 44Abs.1 Nr.1 BNatSchG)
Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? ^ ja O nein
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt.)

Obwohl keine konkrete Nutzung der verlorengehenden Felsspalten durch die Dohlen nachgewiesen 
wurde, kann die Verletzung oder Tötung von einzelnen Individuen durch die Sicherungsmaßnahmen nicht 
ausgeschlossen werden.

b)

c)

d)

e)

Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

Inspizieren der Felsspalten vor Maßnahmenbeginn (V9).

ja O nein

Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, 
Beschädigung, Zerstörung von Fortptlanzungs- oder Ruhestätten"
Tiere gefangen, verletzt oder getötet? Oja ^ nein

Wenn JA - kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) O ja O nein

Entfällt.

Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet - ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung,
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? O ja ^ nein

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein. □ ja nein

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht, Mauser-, Überwinterungs- und

Wanderungszeiten erheblich gestört werden? □ja ö nein

Störungen treten höchstens in sehr geringem Ausmaß während der Bauausführung auf Diese sind nicht 
als erheblich anzusehen da geeignete Ausweichmöglichkeiten im nahen Umfeld existieren und somit auf 
Ebene der lokalen Population sich der Erhaltungszustand nicht verschlechtern wird.

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? □ja ö nein

Zum Schutz von auf Nistplatzsuche befindlicher Dohlen, sind dohlengeeignete Felsnischen im 
Winterhalbjahr vor der Baudurchführung vogel- (und fledermaus-)sicher zu verschließen (V11).

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.

ja □ nein

□ ja nein

PROJEKT: B 54- FELSSICHERUHG ZV/ISCHEH DER l( 682 UND DER L 3274 (STÜTZELMÜHLE)
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Dohle

7. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

T ritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
Nr. 1-4 BNatSchG ein?
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 
und der vorgesehenen Maßnahmen)

Wenn JA - Ausnahme gern. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich!

Wenn NEIN - Prüfung abgeschlossen.

□ ja nein

8. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

Entfällt.

c

r

Zusammenfassung

Folgende fechlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden:

^ Vermeidungsmaßnahmen

I I CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

I I FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über 
den örtlichen Funktionsraum hinaus

I I Gegebenenfells erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für 
die oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen

^ tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gern. § 45 

Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

I I liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gern. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

I I sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 
Abs. 1 FFH-RL nichterfüllt!

PBOJEKT: B 54-FELSSICHERUNG ZWISCHEN DER l( 682 UND DER L 3274 (STÜTZELMÜHLE)
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Grober Abendsegler

Allgemeine Angaben zur Art

1. Durch das Vorhaben betroffene Art

Großer Abendsegler {Nyctalus noctulä)

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen

lEI FFH-RL-Anh. IV-Art

\Z\ Europäische Vogelart
V

3

RL Deutschland

RL Hessen

3. Erhaltungszustand

Bewertung nach Ampel-Schema: unbekannt günstig ungünstig ungünstig
unzureichend schlecht

GRÜN GELB ROT

EU □ □ □

Deutschland: kontinentale Region □ □ □

Hessen □ □ □

r

4. Charakterisierung der betroffenen Art

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen

Der Große Abendsegler ist eine typische Waldfledermaus, die sowohl im Sommer als auch im Winter bevorzugt alte 
Spechthöhlen als Quartier nutzt. Verein^lt werden auch Fledermauskästen oder Gebäude, in Südeuropa auch 
Höhlen, von Wochenstubenkolonien aufgesucht. Die Tiere verlassen ihr Quartier bereits in der frühen Dämmerung 
und nutzen Jagdgebiete regelmäßig auch in Entfernungen von über 10 km, meist aber im Umkreis von 6 km. Große 
Abendsegler fliegen schnell und hoch im freien Luftraum und jagen über dem Kronendach von Wäldern, auf 
abgemähten Flächen, in Parks oder über Gewässern. Die bevorzugte Beute sind weichhäutige Insekten wie 
Eintags- und Köcherfliegen oder Zuckmücken, aber je nach Jahreszeit auch Mai- und Junikäfer.

Nach Auflösung der Wochenstuben ziehen die Tiere vornehmlich in südwestlicher Richtung ab, wobei 
Fernwanderungen von 1000 km keine Seltenheit sind, z.T. auch deutlich mehr. Neben dickwandigen Baumhöhlen 
werden Felsspalten und in Südeuropa auch Höhlen als Winterquartier genutzt, in denen sich zum Teil sehr viele 
Individuen versammeln. In einer alten Eisenbahnbrücke wurden über 5000 winterschlafende Tiere gezählt und auch 
in geeigneten Baumhöhlen können bis 700 Große Abendsegler überwintern (nach Artensteckbrief Hessen).

4.2 Verbreitung

Das Verbreitungsgebiet des Großen Abendseglers erstreckt sich überden Großteil Europas und Asiens. Im Norden 
liegt die Arealgrenze in Südschweden und auf Höhe der Baltischen Staaten, im Süden sind einige Nachweise aus 
Nordafrika bekannt Die östliche Grenze findet sich in Südostsibirien, China und Taiwan. In Deutschland kommt der 
Große Abendsegler bundesweit vor, allerdings führen die Wanderungen zu jahreszeitlichen Unterschieden. 
Während in Süddeutschland vor allem Sommerquartiere von Männchen sowie Winterquartiere bekannt sind, 
befindet sich der Reproduktionsschwerpunkt der Art in Nordostdeutschland. Von dort ziehen die Tiere nach 
Auflösung der Wochenstuben in südöstlicher Richtung und werden in Süddeutschland, der Schweiz oder 
Südfrankreich im Winterquartier wieder gefunden. In einer Eisenbahnbrücke in Schleswig-Holstein befindet sich das 
größte bekannte Winterquartier dieser Art. Dort kommen regelmäßig über 5000 Tiere zum Überwintern zusammen.

Pbojekt: B 54- Felssicheruiig zwischen der K 682 uiio der L 3274 (Stüizel/röhie)
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GROßER Abendsegler

r htlD://mapservices.iucnredlistoral und htto://www,ti-anhana4.bfri~dl^fleadmin/AN4/documents/chiroDtefa/Nvctalus noctula Vefbr.DdSDaQe=2 
(Abruf März 2017)

In Hessen sind sowohl Sommer- als auch Wintervorkommen bekannt. Mittlerweile liegen aus vielen Landesteilen 
Nachweise des Großen Abendseglers vor (641 Fundpunkte). Besonders in Südhessen werden in vielen 
Einzelbeobachtungen auch regelmäßig große Gruppen mit über 50 Individuen beobachtet (Oberrheinisches 
Tiefland). Auch diverse Sommer- und Winterquartiere wurden gemeldet Überwinterungsgruppen von über 2000 
Individuen sind aus hessischen Wäldern bekannt aber da Hessen außerhalb des eigentlichen 
Reproduktionsgebietes dieser Fledermausart liegt stellen Wochenstubenquartiere eine Ausnahme dar (nach 
Artensteckbrief Hessen).

Vorhabensbezogene Angaben

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum

I I nachgewiesen ^ sehr wahrscheinlich anzunehmen

Es wurde kein Nachweis erbracht Die Auswertung der natis-Artendatenbank-Abtfage für das Untersuchungsgebiet 
und Umfeld ergab einen Fundpunkt dieser Art im 1-km-Pufferbereich um die geplante Felssicherung. Geeignete 
Quartiere befinden sich im Untersuchungsgebiet in den Felsspalten bzw. -nischen.

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG

6.1 Entnahme, Beschädigung,Zerstörung von Fortpflanzungs
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt.) Kl ja EU nein

Es wurden für Fledermäuse geeignete Quartierbäume und Felsspalten im Eingriffsbereich gefunden wobei 
zum Aufhahmezeitpunkt kein konkreter Nutzungsnachweis erbracht wurde.

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? ja EU nein

c)

Das Ausbringen von künstlichen Fledermausquartieren soll der Verarmung der Strukturvielfalt 
entgegenwirken und das Umfeld aufwerten (VI0).

Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) K ja ö nein

PROJEKT: B 54 - Felssiojeruiig ZWISCHEH DER K 682 UND DER L 3274 (Stützelmühle)
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GROßER Abendsegler

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)
gewährleistet werden? G ja D nein

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, 
Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten" tritt ein. □ ja nein

6.2

a)

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
(§44Abs.1 Nr.1 BNatSchG)
Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? G ja G nein

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt.)

Obwohl keine konkrete Nutzung der verlorengehenden Felsspalten durch die Fledermaus nachgewiesen 
wurde, kann die Verletzung oder Tötung von einzelnen Individuen durch die Sicherungsmaßnahmen nicht 
ausgeschlossen werden.

b)

c)

d)

e)

Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

Inspizieren der Felsspalten vor Maßnahmenbeginn (\/9).

ja G nein

Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, 
Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"
Tiere gefangen, verletzt oder getötet? Gja ^ nein

Wenn JA - kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) G ja G nein

Entfällt.

Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet - ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung,
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? G ja ^ nein

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein. □ ja nein

6.3 Störungstatbestand(§44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-und

Wanderungszeiten erheblich gestört werden? Gja □ nein

Störungen treten höchstens in sehr geringem Ausmaß während der Bauausführung auf. Diese sind nicht 
als erheblich anzusehen da geeignete Ausweichmöglichkeiten im nahen Umfeld existieren und somit auf 
Ebene der lokalen Population sich der Erhaltungszustand nicht verschlechtern wird.

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? Gja □ nein

Zum Schutz von Fledermäusen, sind fiedermausgeeignete Felsnischen im Winterhalbjahr vor der 
Baudurchführung fledermaus- (und dohlen-)sicher zu verschließen (V12).

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.

□ ja □ nein

□ ja nein

PROJEKT: B 54-FELSSICHERUNG ZWISCHEN DER K 682 UND DER L 3274 (STÜTZELMÜHLE)
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GROßER Abendsegler

7. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

T ritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
Nr. 1-4 BNatSchG ein?
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 
und der vorgesehenen Maßnahmen)

Wenn JA - Ausnahme gern. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich!

Wenn NEIN-Prüfung abgeschlossen.

□ ja nein

8. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

Entfällt.

Zusammenfassung

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden:

Vermeidungsmaßnahmen

I I CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

I I FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über 
den örtlichen Funktionsraum hinaus

I I Gegebenenfells erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für 
die oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen

^ tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gern. § 45 

Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

I I liegen die Ausnahmevorausselzungen vor gern. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit 
Art. 16 Abs. 1 FFHtRL

I I sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 
Abs. 1 FFH-RL nichterfüllt!
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Wildkatze

Allgemeine Angaben zur Art

1 Durch das Vorhaben betroffene Art

Wildkatze {Felis silvestris)

2 Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen

M FFH-RL-Anh. IV-Art

ö Europäische Vogelart

3

2

RL Deutschland

RL Hessen

3 Erhaltungszustand

Bewertung nach Ampel-Schema; unbekannt günstig ungünstig ungünstig
unzureichend schlecht

GRÜN GELB ROT

EU □ □ □

Deutschland: kontinentale Region □ □ □

Hessen □ □ □

4 Charakterisierung der betroffenen Art

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen

Die Wildkatze weist eine versteckte, überwiegend solitäre Lebensweise auf und ihre Hauptaktivitätsphase erstreckt 
sich auf die Dämmerung und die Nacht Sie bevorzugt als Lebensraum reich strukturierte, naturnahe 
Waldlebensräume und angrenzende Grünlandhabitate; außerhalb des Waldes aber auch deckungsbietende 
Strukturen wie Hecken und Feldgehölze, hierbei bevorzugt Laub- und Mischwälder mit unterschiedlichen 
Altersklassen und hohem Totholzanteil. In diesen Totholzstrukturen am Boden und in Höhlenstrukturen 
(Baumhöhlen, Baue, Felshöhlen) hat sie ihre Schlaf-und Ruhestätten.

Die Hauptpaarungszeit fällt in den Januar und Februar. Der Wurf kommt zwischen März und April wobei ein 
Ersatzwurf im Herbst möglich ist.

Die Streifgebiete für Katzen erstrecken sich auf 4-10 km^ und für Kater auf 10-30 km^ Die Dichte beläuft sich bei 
flächendeckender Besiedlung auf 3-5 Wildkatzen/10 km^

4.2 Verbreitung

Ursprünglich war die Wildkatze flächendeckend in Europa (Ausnahme Skandinavien) verbreitet Aufgrund von 
Lebensraumverlust und intensiver Bejagung bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts heute inselartiges Vorkommen in 
Europa. Der Gesamtbestand in Deutschland kann nur grob geschätzt werden und wird derzeit mit 1.500-5.000 
Individuen angegeben.

Hessen liegt zwischen einzelnen Besiedlungsarealen und hat daher eine herausragende Bedeutung als 
potenzielles Verbundgebiet
Die Wildkatze kommt in Hessen in folgenden Gebieten vor: Reinhardswald, Kaufunger Wald, Meißner, Söhre, 
Ringgau, Seulingswald, Knüll, Spessart, Rheingau-Taunus, Hochtaunus und Rothaargebirge. Im Habichtswald und 
im Michelsrombacher Wald bei Fulda wurden mehrfach Beobachtungen gemacht ein sicherer Nachweis für diese 
Gebiete liegt nicht vor. Aus anderen Gegenden wurden sporadisch Beobachtungen vermutlich wandernder 
Einffiltiere gemeldet Aus der Nähe von Schlitz gibt es einen gesicherten Einzelnachweis.
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C

Wildkatze

Links: htlp.7/maps.iucnredlistorq/map.htnil?id=60354712 (Abruf März 2017), rechts: Wildkatzenwegeplan in Hessen (2007) htto://www.bund- 
hessen.de/themen und proiekle/natur und artenschulz/retlunasnelz wildkalze/wildkatzenweoeDlan/

vorhabensbezogene Angaben

5 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum

I I nachgewiesen sehr wahrscheinlich anzunehmen

Ein konkretes Vorkommen konnte nicht nachgewiesen werden, jedoch ist anzunehmen, dass das 
Untersuchungsgebiet als Wanderkorridor durch die Wildkatze genutzt wird. Der nach der natis-Artendatenbank 
nächstgelegene Fundpunkt der Wildkatze liegt unweit des Untersuchungsgebiets.

6 Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG

6.1 Entnahme, Beschädigung,Zerstörung von Fortpflanzungs
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder ffirstört werden?
(Vermeidungsmalinahmen zunächst unberücksichtigt.) □ ja □ nein

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? □ ja □ nein

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen
(CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) □ ja □ nein

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)
gewährleistet werden? □ ja □ nein

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,
Zerstörung von Fortpflanzungs-oderRuhestätten" tritt ein. □ ja □ nein

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebenderTiere 
(§44Abs.1 Nr.1 BNatSchG)

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt.)

□ ja 1^ nein

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? □ ja □ nein

PROJEKT: B54-FELSSICHERUIIG ZV/IKHEN DER |{ 682 UND DER L 3274 (STÜTZELMÜHLE) Seite 11
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Wildkatze

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme,
Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"
Tiere gefangen, verletzt oder getötet? Qja Q nein

d) Wenn JA - kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen
Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) Q ja O nein

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder
getötet - ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, 
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? □ ja G nein

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein. □ ja nein

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und

Wanderungszeiten erheblich gestört werden? G ja G nein

Störungen treten ggf. während der Bauausführung auf. Diese sind sicherlich nicht als erheblich 
anzusehen, da geeignete Ausweichmöglichkeiten im nahen Umfeld existieren und somit auf Ebene der 
lokalen Population sich der Erhaltungszustand nicht verschlechtern wird.

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? □ ja □ nein

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? G ja G nein

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. □ ja nein

7. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

T ritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1
Nr. 1-4 BNatSchG ein? Gja
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 
und der vorgesehenen Maßnahmen.)

Wenn JA-Ausnahme gern. § 45 Abs. 7BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL erforderlich!

Wenn NEIN-Prüfung abgeschlossen.

nein

8. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen
§45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i.V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

Entfällt.

Zusammenfassung

Folgende fechlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden:

□ Vermeidungsmaßnahmen

□ CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

G FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über 
den örtlichen Funktionsraum hinaus

____________□ Gegebenenfalls erforderliche/s FunktionskontroHe/Monitoring und/oder Risikomanagement für
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die oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen

tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gern. § 45 
Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist

□ liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gern. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

□ sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 
Abs. 1 FFH-RL nichterfüllt!

C
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M FFH-RL-Anh. IV-Art

ö Europäische Vogelart 3

RL Deutschland

RL Hessen

3. Erhaltungszustand

Bewertung nach Ampel-Schema: unbekannt günstig ungünstig ungünstig
unzureichend schlecht

GRÜN GELB ROT
EU □ la ■ □ □

Deutschland: kontinentale Region □ ü □ □

Hessen □ a □ □

Zwergfledermaus

Allgemeine Angaben zur Art

1. Durch das Vorhaben betroffene Art

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen

4. Charakterisierung der betroffenen Art

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaitensweisen

Zwergfledermäuse sind typische Spaitenbewohner an Gebäuden. Ihre Quartiere befinden sich hinter Schiefer- und 
Eternitverkleidungen, Verschalungen, Zwischendächern, Hohlblockmauern und sonstigen kleinen Spalten an der 
Außenseite wn Gebäuden. Die Wochenstubenkolonien wechseln regelmäßig ihr Quartier. Durchschnittlich alle elf 
bis zwölf Tage beziehen die Tiere eine andere Spalte, wodurch ein Quartierverbund entsteht, der aus wechselnden 
Zusammensetzungen von Individuen besteht. Als Jagdgebiete der Zwergfledermaus werden häufig Waldränder, 
Hecken und andere Grenzstrukturen beschrieben, aber auch an und über Gewässern ist die Art regelmäßig 
anzutreffen. Die Jagdgebiete liegen meist in einem Radius von etwa 2 km um das Quartier. Die Zwergfledermaus 
ernährt sich vorwiegend von kleinen Insekten wie Mücken oder Kleinschmetterlingen.

Im Winter suchen Zwergfledermäuse unterirdische Höhlen, Keller oder Stollen zum Überwintern auf. Wie im 
Sommer hängen sie dort nicht frei, sondern kriechen in enge Spalten. Anscheinend regelmäßig gibt es in einer 
Region ein zentrales Massenwinterquartier, das im Spätsommer von Tausenden von Individuen erkundet wird und 
von einem Teil als Winterquartier genutzt wird. Die schwärmenden bzw. überwinternden Zwergfledermäuse 
kommen aus den Sommerquartieren, die in einem Radius von bis zu 40 km um das Winterquartier liegen. 
Insgesamt gilt die Zwergfledermaus als ortstreu (nach Artensteckbrief Hessen).

4.2 Verbreitung

Das Verbreitungsgebiet der Zwergfledermaus umfasst ganz Europa mit Ausnahme weiter Teile Skandinaviens. Im 
Qsten reicht es bis nach Japan, im Süden ist der Mittlere Osten und Nordwestafrika besiedelt

Die Art ist die in Deutschland am häufigsten nachgewiesene Art und kommt flächendeckend vor. Nach intensiven 
Untersuchungen im Landkreis Marburg-Biedenkopf spricht vieles dafür, dass sie auch in Hessen die häufigste 
Fledermausart ist In fast allen untersuchten Ortschaften konnten Quartiere, meist Wochenstuben der 
Zwergfledermaus nachgewiesen werden (nach Artensteckbrief Hessen).
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Vorhabensbezogene Angaben

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum

n nachgewiesen ^ sehr wahrscheinlich anzunehmen

Es wurde kein Nachweis erbracht. Die Auswertung der natis-Artendatenbank-Abfrage für das Untersuchungsgebiet 
und Umfeld ergab ein Fundpunkt dieser Art. Die Zwergfiedermaus bevorzugt Spaltenquartiere in/an Gebäuden 
insbesondere während der Wochenstubenzeit und nutzt quartierbietende Strukturen in Bäumen seltener. Eine 
Überwinterung der Art in Felsspalten oder Höhlen ist jedoch möglich.

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG

c
6.1 Entnahme, Beschädigung,Zerstörung von Fortpflanzungs

oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt.) Kl ja CH nein

Es wurden für Fledermäuse geeignete Felsspalten im Eingriffsbereich gefunden wobei kein konkreter 
Nutzungsnachweis erbracht wurde.

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? ja r~l nein

Das Ausbringen von künstlichen Fledermausquartieren soll der Verarmung der Strukturvielfalt 
entgegenwirken und das Umfeld aufwerten (VI0).

c)

d)

Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgjeichsmaßnahmen 
(CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) ^ ja □ nein

Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? Q ja Q nein

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, 
Zerstörung von Fortpflanzungs-oderRuhestätten" tritt ein. □ ja nein

6.2

a)

Fang, Verletzung, Tötung.wild lebenderTiere 
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG)

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? ^ ja Q nein
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt.)

Da keine konkrete Nutzung der verlorengehenden Felsspalten als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte zum 
Aufhahmezeitpunkt nachgewiesen wurde, kann davon ausgegangen werden, dass durch die 
Sicherungsmaßnahmen kein Individuum verletzt oder getötet wird. Ein Restrisiko besteht durch die 
Nutzung der Felsspalten als Versteck.

Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

Inspizieren der Felsspalten vor Maßnahmenbeginn (V9).

I ja □ nein

Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, 
Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"
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Tiere gefangen, verletzt oder getötet? LJ ja nein
d)

e)

Wenn JA - kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) □ ja □ nein

Entfällt.

Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder 
getötet - ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung,
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? Q ja ^ nein

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein. □ ja nein

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

a) Können wiid lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich gestört werden? □ ja □ nein

Eine erhebliche Störung, d.h. eine Störung, durch die sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 
einer Art verschlechtert, tritt nicht auf, da geeignete Ausweichmöglichkeiten im nahen Umfeld existieren,

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? ^ja □ nein

Zum Schutz von Fledermäusen, sind fledermausgeeignete Felsnischen im Winterhalbjahr vor der 
Baudurchführung fledermaus- (und dohlen-)sicherzu \ßrschließen (V12).

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.

□ ja □ nein

□ ja nein

7. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Tritt einer der Verbotstatbestände des §44 Abs. 1
Nr. 1- 4 BNatSchG ein? LJ ja
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen)

Wenn JA - Ausnahme gern. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich!

Wenn NEIN-Prüfung abgeschlossen.

nein

8. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

Entfällt.

Zusammenfassung

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt
worden:

^ Vermeidungsmaßnahmen

I I CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang

I I FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über 
den örtlichen Funktionsraum hinaus
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□ Gegebenenfeiis erforderiiche/s Funktionskontroiie/Monitoring und/oder Risikomanagement für 
die oben dargesteiiten Maßnahmen werden in den Pianunteriagen verbindiich festgeiegt

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen

tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gern. §45 
Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderiich ist

□ iiegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gern. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf in Verbindung mit 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL

□ sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 
Abs. 1 FFH-RL nicht erfüiit!
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